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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

AF/093/2023 
 Eingangsdatum 

19.06.2023 
 

 

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 

Anfrage 
an Landrätin    
an Vorsitzenden   
 

öffentliche Sitzung 
 

 Beratungsfolge:    Datum: 

  Jugendhilfeausschuss 05.09.2023 
  Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport 06.09.2023 
  Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit 07.09.2023 
  Kreistag Uckermark 27.09.2023 
 
Inhalt: 
 

Kinder und Jugendliche aus geflüchteten Familien in Gemeinschaftseinrichtungen des 
Landkreises 
 
Fragestellung: 
 

1. Wie lange sollten Kinder und Jugendliche maximal in Gemeinschaftsunterkünften 
wohnen müssen/dürfen? Wie sehen gesetzliche Vorgaben auf Bundes- oder Landes-
ebene dazu aus? 

2. Aus welchem Grund leben 41 Kinder/Jugendliche schon länger als 6 Jahre in einer 
Gemeinschaftsunterkunft? 

3. In welchem Alter sind die Kinder und Jugendlichen, die schon so viele Jahre dort  
wohnen? 

4. Haben Kinder und Jugendliche in ihrer jeweiligen Einrichtung eine offizielle Vertrau-
ensperson, an die sie sich mit ihren Sorgen wenden können (wie z.B. in Schulen, wo 
es für Schülerinnen und Schüler Vertrauenslehrer*innen und Schulsozialarbei-
ter*innen gibt)? 

  
 
 
gez. Birgit Bader  17.06.2023 

Unterschrift  Datum  
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